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Volksbegehren „Damit Bayern Heimat bleibt – Betonflut eindämmen“ 
Gribl: „Das Volksbegehren schießt bei der Wahl der Mittel über das Ziel hinaus“ 

 

„Die Diskussion über das Volksbegehren rückt das wi chtige Ziel, den Flächenver-

brauch zu reduzieren, in das Bewusstsein der Bevölk erung. Das Volksbegehren 

schießt aber bei der Wahl der Mittel über das Ziel hinaus. Denn das Volksbegehren 

berührt verfassungsrechtlich garantierte Ziele, wie  die Schaffung bezahlbaren Wohn-

raums oder die Gleichwertigkeit der Lebensverhältni sse und Arbeitsbedingungen. 

Und schließlich würde der Gesetzentwurf des Volksbe gehrens die verfassungsmäßig 

garantierte kommunale Planungshoheit einschränken“ , sagt der Vorsitzende des Baye-

rischen Städtetags, Augsburgs Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl, zur Einreichung der Unter-

schriften für das Volksbegehren „Damit Bayern Heimat bleibt – Betonflut eindämmen“.  

 

Das Volksbegehren sieht vor, den Flächenverbrauch ab 2020 bayernweit auf durchschnitt-

lich 5 Hektar pro Tag zu begrenzen. Die Aufteilung an die Städte und Gemeinden soll nach 

statistischen Kriterien, wie etwa der Bevölkerungsstärke der jeweiligen Kommune erfolgen. 

Die konkrete Ausgestaltung soll im Landesentwicklungsprogramm geregelt werden. Der pa-

rallel eingereichte Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht darüber 

hinaus ein Handelssystem mit Flächenverbrauchskontingenten vor. 

 

Gribl: „Schrumpfende Städte und Gemeinden brauchen Perspe ktiven. Die Verteilung 

von Flächenkontingenten nach dem Maßstab aktueller oder prognostizierter Einwoh-

nerzahlen würde den Status quo zementieren, anstatt  Chancen für die Zukunft zu öff-

nen. Rückläufige Bevölkerungsentwicklungen könnten somit verstärkt werden, was 

dem Staatsziel widerspricht, gleichwertige Lebensve rhältnisse und Arbeitsbedingun-

gen zu schaffen. Flächensparen lässt sich besser re alisieren, wenn Städte und Ge-

meinden Instrumente an die Hand bekommen, um bereit s versiegelte Flächen besser 

nutzbar zu machen. Besonders in den Ballungsräumen brauchen Städte und Gemein-

den das nötige rechtliche Werkzeug, um Innenentwick lung vorantreiben zu können.“ 

Der Bayerische Städtetag hat der Landes- und Bundespolitik bereits mehrere Vorschläge 

unterbreitet: Der Bund muss im Einkommensteuergesetz befristet Vergünstigungen bei den 
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Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft für Grundstücksveräußerungen an Städte und 

Gemeinden vorsehen. In den verdichteten Räumen wird es zunehmend zur Herausforde-

rung, Flächen im Innen- und Außenbereich für den Wohnungsbau zu mobilisieren. Viele Pri-

vate, insbesondere Landwirte, zeigen beim derzeit niedrigen Zinsniveau und der Aussicht 

auf steigende Grundstückspreise wenig Bereitschaft, Flächen zu verkaufen. Ferner müssen 

den Städten und Gemeinden umfassende Handlungsspielräume für eine vorausschauende 

Flächenbevorratung eröffnet werden. Sie müssen bereits im Vorfeld formeller städtebauli-

cher Maßnahmen ein generelles Vorkaufsrecht für Grundstücke auf eigenem Hoheitsgebiet 

haben, um rechtzeitig Bau-, Tausch- oder Ausgleichsflächen für die Schaffung neuen 

Wohnraums erwerben zu können. Gemeindliche Grundstücksgeschäfte müssen vom Ge-

nehmigungsvorbehalt des Grundstücksverkehrsgesetzes gänzlich freigestellt werden. 

 

Gribl: „Eine Flächenobergrenze würde den dringend nötigen  Bau neuer Wohnungen 

behindern. Jede Verknappung des Bodens führt zu Pre issteigerungen, die letztlich 

über höhere Mieten bei den Mietern ankommen. Eine s tarre Flächenobergrenze 

hemmt die Wohnungswirtschaft bei der Schaffung neue r Wohnungen. All diese Ziel-

konflikte bleiben vom Volksbegehren unberücksichtig t. Auch das Gutachten, worauf 

sich die Initiatoren des Volksbegehrens berufen, wü rdigt diese Auswirkungen einer 

Flächenobergrenze auf andere Rechtsgüter mit Verfas sungsrang nicht.“   

 

Der Bayerische Städtetag ist offen für eine sachliche Auseinandersetzung, wie die Flächen-

neuinanspruchnahme wirksam und bedarfsgerecht reduziert werden kann. Gribl: „Wirksam 

ist ein Mix zur Förderung der Innenentwicklung: Die s geschieht über Anreizprogram-

me, eine Ertüchtigung der rechtlichen Instrumente d er Innentwicklung, die zielgerich-

tete Anwendung der Instrumente des Baugesetzbuchs. Und: Flächensparen kann 

über das Landesentwicklungsprogramm geschehen mit e iner konsequenten Anwen-

dung des Anbindegebots, wie es der Bayerische Städt etag kontinuierlich fordert: 

Neue Siedlungen und Gewerbegebiete sollen in Anbind ung an bestehende Siedlungs-

flächen ausgewiesen werden. Damit lässt sich verhin dern, dass Investoren aus Kos-

tengründen auf die ,grüne Wiese‘ drängen. Bei der l etzten Fortschreibung des Lan-

desentwicklungsprogramms hat sich der Städtetag geg en weitere Ausnahmen zur 

Ansiedlung von Gewerbegebieten an Autobahnauffahrte n ausgesprochen.“ 


